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1 EINLEITUNG 

1.1 INHALT UND ZIEL DES BEBAUUNGSPLANES 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer Größe von 18.839 m² beinhaltet die Flurstü-
cke mit der Nummer 1612 (TF), 1613 (TF), 1614 (TF), 1615 (TF), 1617 (TF), Gmkg. Hörmanns-
berg sowie 975 (TF), 977 (TF) und 977/14 (TF), Gmkg. Ried und 77 (TF) Gmkg. Eismannsberg, 
Gemeinde Ried. 

Inhalt des Bebauungsplanes ist die Festsetzung von insgesamt 12.354 m² Fläche für ein Gewer-
begebiet, 3.039 m² Verkehrsfläche, 3.395 m² Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
sowie 51 m² Fläche für Versorgungsanlagen. 

Die GRZ (Grundflächenzahl) des Gewerbegebiets wird auf max. 0,6 festgesetzt. Sie kann bei 
(Niederschlags-) abflussmindernden Maßnahmen bis zu 0,8 erhöht werden. Zulässig sind im Ge-
biet: 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

Die Firsthöhe der Gebäude beträgt 12,0 m, die zulässige Traufhöhe 6,5 m.  

Im Geltungsbereich ergibt sich folgende Nutzungsverteilung: 

Geltungsbereich  18.839 m² 100 % 

Gewerbeflächen 11.906 63% 

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern und öffentliche Grünfläche 

3.395 m²  18% 

Öffentliche Verkehrsfläche 3.533 19 

Flächen für Versorgungsanlagen 51 m² <1 % 

Geltungsbereich Teilbereich 2   

Fläche zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft  

5.294 m²  

 

1.2 ÜBERGEORDNETE VORGABEN 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 2013 

Ressourcen schonen 

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare Ein-
griffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

Wirtschaftsstruktur 

(G) Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähi-
gen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienstleistungsbe-
triebe, sollen erhalten und verbessert werden. 

Natur und Landschaft 

Erhalt freier Landschaftsbereiche 

(G) In freien Landschaftsbereichen sollen Infrastruktureinrichtungen möglichst gebündelt werden. 
Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur und Landschaft möglichst ver-
mindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

Siedlungsstruktur 

Vermeidung von Zersiedelung 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszu-
weisen. Ausnahmen sind zulässig, wenn 

von Anlagen ......... schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luftverunreinigungen 
oder Lärm einschließlich Verkehrslärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden. 
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Regionalplan der Region Augsburg  

Der Regionalplan der Region Augsburg (9) Regionalplan ï Gesamtfortschreibung (2007) trifft 
allgemeine das Planungsgebiet betreffende Aussagen. 

B 1 Natur, Landschaft und Wasserwirtschaft, Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 

1.3 (Z) ĂGrundwasserbeeinflusste Böden bzw. Böden mit geringem Puffervermögen, insbesondere 
im Donauried und Donaumoos sowie in den Niedermoorgebieten, sollen erhalten werden. (é).ñ 

B II Wirtschaft, 1 Entwicklung der gesamten Region 

1.1 (Z) ĂAuf die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in allen Teilen der Region soll hingewirkt und 
möglichst günstige Rahmenbedingungen für die Unternehmen in den Bereichen Industrie, Handel, 
Handwerk und Dienstleistungsgewerbe sollen geschaffen werden. (é)ñ 

2.2 Ländlicher Raum 

2.2.1 (Z) ĂIm ländlichen Raum soll darauf hingewirkt werden, den gewerblich-industriellen Bereich 
in seiner Struktur zu stärken und zu ergänzen sowie den Dienstleistungsbereich zu sichern und 
weiter zu entwickeln.ñ 

2.2.2 (Z) ĂHierzu soll darauf hingewirkt werden: 

- die mittelständische Betriebsstruktur als wesentliche Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung 
zu stªrken (é).ñ 

B V Siedlungsentwicklung, 1. Siedlungsstruktur 

1.1 (G) ĂEs ist anzustreben, die gewachsene Siedlungsstruktur der Region zu erhalten und unter 
Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen von Bevölkerung und 
Wirtschaft weiter zu entwickeln. Die Wohnnutzung und die gewerbliche Nutzung sind möglichst 
einander so zuzuordnen, dass das Verkehrsaufkommen aus den gegenseitigen Beziehungen ge-
ring gehalten wird. Eine den Lärmschutz der Wohnbereiche mindernde Mischnutzung ist dabei 
möglichst zu vermeiden.ñ 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Ried 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Ried in der rechtsgültigen Fassung vom 30.06.1998 stellt 
das Plangebiet als Flächen für die Landwirtschaft mit besonderer Bedeutung für Ökologie, Orts- 
und Landschaftsbild dar.  

Im Osten schlieÇt das Gewerbegebiet ĂRied Westñ mit einer Eingrünung des Ortsrandes an den 
Änderungsbereich an. Die Staatsstraße 2052 begrenzt den Geltungsbereich im Süden. Diese ver-
bindet Hörmannsberg mit Ried. 

Westlich des Geltungsbereichs befindet sich ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ĂSchwei-
nemastñ.  

ABSP Aichach-Friedberg 

Das ABSP trifft keine Aussagen, die sich konkret auf den Bereich des geplanten Vorhabens bezie-
hen. 

Für den Naturraum werden unter anderem folgende Ziele und Maßnahmen beschrieben: 

- Erhalt und Förderung bedeutsamer Arten mit Vorkommensschwerpunkt in von Agrotopen 
(Ranken, Raine und Hohlwege) é 

Biotopkartierung 

Amtlich erfasste Biotopstrukturen bestehen im Änderungsbereich und im weiteren Umfeld nicht.  

2 METHODIK DER UMWELTPRÜFUNG 

In der vorliegenden Umweltprüfung erfolgt eine Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutz-
güter, die durch das Vorhaben betroffen sein können. Als Grundlage für die Bestandsaufnahmen 
dienen die Aussagen des Landesentwicklungsprogrammes, des Regionalplanes, des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Ried, des ABSP Landkreis Aichach-Friedberg sowie eine Auswertung 
des Luftbildes im Bereich des überplanten Gebietes. 
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3 LAGE, BESCHAFFENHEIT UND BESTAND DES PLANUNGSGE-
BIETES 

3.1 NATURRÄUMLICHE LAGE 

Naturräumlich wird das Plangebiet dem Tertiärhügelland zwischen Donau-Isar-Hügelland (062-A) 
zugeordnet.  

Das Tertiärhügelland ist gekennzeichnet durch ein engmaschiges Talnetz, das die Landschaft in 
zahlreiche Höhenrücken und Hügel gliedert. Das kleinreliefierte Hügelland wird überwiegend inten-
siv landwirtschaftlich genutzt (ABSP Aichach-Friedberg, 2007). 

 
unmaßstäbliche Darstellung des Planungsbereiches (Geobasisdaten: © Bayer. Vermessungsverwaltung, www.geodaten.bayern.de) 

3.2 STANDORTKUNDLICHE BODENKARTE 

Nach der Standortkundlichen Bodenkarte sind im Planungsgebiet Braunerden aus glimmerrei-
chem, schluffig-lehmigen bis tonigem-lehmigen Molassematerial vorzufinden. 

3.3 POTENTIELL NATÜRLICHE VEGETATION 

Als potentiell natürliche Vegetation gibt SEIBERT (1968) für den Geltungsbereich den Waldmeis-
ter-Tannen-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) an. Typisch für diesen Waldtyp ist folgende Artenzu-
sammensetzung: 

in der Baumschicht: 

Fagus sylvatica (Rot-Buche), Abies alba (Weiß-Tanne), Quercus robur (Stiel-Eiche), Acer pseudoplata-
nus (Berg-Ahorn), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Ulmus glabra (Berg-Ulme), Sorbus aucuparia 
(Gemeine Eberesche), Salix caprea (Sal-Weide), Picea abies (Gemeine Fichte) 

in der Strauchschicht: 

Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn), Corylus avellana (Gemeine Hasel), Lonicera xylosteum 
(Rote Heckenkirsche), Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen), Cornus sanguinea (Roter 
Hartriegel) 
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3.4 UMGEBUNG DES PLANGEBIETES 

Das Plangebiet liegt nördlich der Staatsstraße 2052 zwischen Hörmannsberg und Ried. Östlich 
des Geltungsbereiches grenzt das Gewerbegebiet ĂRied Westñ an. Nordöstlich des untersuchten 
Gebiets befinden sich Wohnbebauungen. Den westlichen Ortsrand bilden Grünflächen mit Gehölz-
strukturen aus. Das weitere Umfeld ist vorwiegend durch Ackerflächen geprägt. Vereinzelte Ge-
hölzstrukturen sind an Wegen und Gräben vorhanden. 

3.5 FREIRAUM- UND BIOTOPSTRUKTUREN 

Der Geltungsbereich unterliegt derzeit vorwiegend einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. 
Feldwege mit wassergebundener Wegedecke gliedern die Feldflur. Sie dienen als Wege für land-
wirtschaftliche Nutzfahrzeuge sowie als Wegenetz für die Naherholung der Anwohner von Ried. 
Siedlungsgrün bildet den Übergang zwischen Siedlung und freier Landschaft. Weitere Einzelge-
hölze sind lediglich entlang des Ortsrandes sowie sporadisch an den Feldwegen vorhanden. 

4 BESTANDSAUFNAHME, BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG 
DER UMWELT 

4.1 BÖDEN UND WASSER 

Beschreibung 

Nach der standortkundlichen Bodenkarte L 7732 Altomünster ist im Bereich der Gewerbegebiets-
fläche von Braunerden aus glimmerreichem, schluffig-lehmigen bis tonig-lehmigen Molassemateri-
al auszugehen. Diese tief bis mittelgründigen Lehmböden weisen einen frischen bis mäßig frischen 
ökologischen Feuchtegrad auf. Die mittlere Durchlässigkeit der Böden bedingt ein mittleres bis 
hohes Filtervermögen. Der Flurabstand zur mittleren Grundwasseroberfläche beträgt im Allgemei-
nen mehr als 2 m.  

Die landwirtschaftliche Standortkartierung stuft die Fläche als Ackerstandort mit günstigen Erzeu-
gungsbedingungen ein. 

Im untersuchten Bereich befinden sich keine Oberflächengewässer. 

Bewertung 

Die tiefgründigen Böden sind aufgrund des vorhandenen Sorptionsvermögens relativ unempfind-
lich. Die Gefahr von Stoffeinträgen und -verlagerungen in den Boden bzw. in das Grundwasser ist 
als gering einzustufen.  

4.2 KLIMA UND LUFT 

Beschreibung 

Der Bereich westlich von Ried wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Insgesamt ist die Um-
gebung ländlich geprägt. Auf den Flächen entsteht Kaltluft, die der Topografie entsprechend in 
Richtung Südwesten abfließt. Die Staatstraße im Süden sowie Anlagen für die Massentierhaltung 
liegen in unmittelbarer Nähe vor. 

Bewertung 

Für das Gemeindegebiet liegen eine geringe Siedlungsdichte und ein hoher Anteil an Wald und 
Offenlandflächen als klimatisch ausgleichende Faktoren vor. Insgesamt kann die Kleinflächigkeit 
des Geltungsbereiches in Bezug auf die Umgebung vernachlässigt werden. Ein direkter klimati-
scher Siedlungsbezug besteht nicht. 

Durch die Verkehrswege im Gebiet sowie durch die Anlagen für die Massentierhaltung ist im Ge-
biet bereits von einer Beeinträchtigung des Schutzgutes durch Aerosole und Geruchsstoffe auszu-
gehen. 
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4.3 ARTEN UND BIOTOPE 

Beschreibung 

Die für das Vorhaben in Anspruch genommene Fläche wird derzeit als Acker genutzt. Entlang des 
Ortsrands bestehen Hecken und Einzelgehölze. Der Planungsumgriff schließt direkt an das beste-
hende Gewerbegebiet ĂRied Westñ an. Im untersuchten Raum befinden sich keine gesetzlich ge-
schützten Biotope oder Bereiche die durch die Biotopkartierung erfasst wurden. Durch das beste-
hende Gewerbegebiet liegt bereits eine Vorbelastung der Flächen vor. 

Bewertung 

Die artenarmen und intensiv bewirtschafteten Agrarstrukturen weisen keine bedeutenden Funktio-
nen für den Arten- und Biotopschutz auf. Die vorhandenen Gehölzstrukturen stellen Einzelstruktu-
ren am Ortsrand dar und sind nur bedingt vernetzt. Gleichwohl sind die vorhandenen Strukturen 
Lebensraum für gehölzbewohnende Arten. Aufgrund der überwiegend ausgeräumten Agrarland-
schaft ist der Lebensraum trotz der Siedlungsnähe von Bedeutung, auch wenn nur von ubiquitären 
Arten auszugehen ist. 

Die Ackerflächen können potentielle Lebensräume für bodenbrütende Vogelarten darstellen. Eine 
intensive Ackernutzung unter Verwendung von Düngemitteln führt allerdings bereits zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung der potentiellen Brutflächen. Hinzu kommt die Vorbelastung der Flä-
chen durch Lärm und Stoffeinträge durch das angrenzende Gewerbegebiet bzw. die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung. Wiesenbrütende Vogelarten bevorzugen weiträumige, gehölzarme 
Offenlandflächen mit niedriger und lückenhafter Vegetation aus Gräsern und Kräutern. Die Nähe 
zum bestehenden Gewerbegebiet bildet Strukturen, die die Fluchtdistanz verringern und sich damit 
nachteilig auf die Offenlandarten auswirken. 

Zum derzeitigen Planungsstand ist aus den oben genannten Gründen im untersuchten Bereich 
nicht mit einer Beeinträchtigung von gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen 
Vogelarten, Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie) zu rechnen. 

4.4 LANDSCHAFTSBILD 

Beschreibung 

Der untersuchte Raum befindet sich im westlichen Gemeindegebiet von Ried. Das Areal zwischen 
Hörmannsberg und Ried ist durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Die 
Landschaft ist weitgehend ausgeräumt und nur mit einzelnen prägenden Strukturen entlang der 
Wege durchsetzt. Das Planungsgebiet befindet sich etwa auf 530 m ü NN. Die Gegend ist dabei 
weithin einsehbar und die Topografie bewegt.  

Bewertung 

Das Landschaftsbild ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung überprägt. Der Geltungsbe-
reich selbst ist strukturarm, die landwirtschaftliche Flur weitestgehend ausgeräumt. Gehölze finden 
sich nur vereinzelt entlang von Wegen, Straßen und am derzeitigen Ortsrand. Insgesamt spielt der 
Geltungsbereich für das Schutzgut Landschaftsbild nur eine untergeordnete Rolle. 

4.5 SCHUTZGUT MENSCH UND SACHGÜTER 

Beschreibung 

Die Feldwege im Gebiet erschließen dieses für die Landwirtschaft und für Spaziergänger und bin-
den direkt an die Siedlungsflächen an. Nach Süden folgt allerdings die viel frequentierte St 2052, 
welche den Süden Augsburgs mit der BAB 8 bei Odelzhausen verbindet. Da das Umfeld und der 
Geltungsbereich selbst intensiv landwirtschaftlich genutzt wird, ist die Landschaft trotz der beweg-
ten Topografie insgesamt aber relativ strukturarm.  

Im Westen von Ried besteht bereits gewerbliche Nutzung, an dieses schließt im Norden Wohnbe-
bauung an. Auf den bestehenden Gewerbegebietsflächen sind nur Betriebe, von denen reduzierte  
Immissionen (in Bezug auf die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm) ausgehen, zulässig.  

Zwischen Gewerbegebiet ĂRied Westñ und Hºrmannsberg befindet sich nºrdlich der St 2052 ein 
Mastbetrieb von dem Geruchsimmissionen ausgehen.  

Kultur- und Sachgüter - insbesondere Bodendenkmäler - sind im Planungsgebiet derzeit nicht be-
kannt. 
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Bewertung  

Die für das Vorhaben in Anspruch genommenen Flächen spielen für die Freizeiterholung nur eine 
untergeordnete Rolle. Neben den Wegeverbindungen liegen für die Freizeitnutzung keine weiteren 
Strukturen vor. Eine Feierabenderholung ist auch abseits der Flächen weiterhin gegeben. 

Durch das vorhandene Gewerbegebiet und den Mastbetrieb gehen bereits Beeinträchtigungen 
durch Immissionen auf die Wohnbebauung im Nordwesten von Ried und damit auch auf die Erho-
lungseignung aus. Die Erweiterung gewahrt den bisherigen Abstand zwischen gewerblicher Nut-
zung und Wohnnutzung. 

Bodendenkmäler sind Archive des Bodens und spiegeln die bayerische Geschichte wieder. Sie 
weisen grundsätzlich eine hohe Bedeutung auf. 

4.6 AUSWIRKUNG AUF DIE SCHUTZGÜTER UND BEURTEILUNG DES EINGRIFFS  

Der größte Bereich des untersuchten Gebiets wird als Acker genutzt. Der Gewerbering und ein 
Feldweg queren den Geltungsbereich. Zwischen der Straße und dem Feldweg befinden sich Grün-
flächen und Gehölzstrukturen. Der Bebauungsplan in seiner jetzigen Form setzt hier Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern fest. Im Süden begrenzt die St 2052 den Geltungsbe-
reich. 

Die Bewertung erfolgt nach dem Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwick-
lung und Umweltfragen ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ (BAYSTMLU 2003). Der 
Leitfaden unterscheidet zwischen Flächen mit geringer, mittlerer und hoher Bedeutung für Natur-
haushalt und Landschaftsbild: 

 

Schutzgut Auswirkung 

Arten und Biotope gering (I): Ackerfläche 

mittel (II): bestehende Gehölzstrukturen am Ortsrand 

Boden mittel (II): anthropogen überprägter Boden, meist  unter Ackernutzung, auf Grund 
des vorhandenen Sorptionsvermögens relativ unempfindlich 

Wasser gering (I): keine Gewässer im Planungsumgriff vorhanden, kein Grundwasser 
geprägter Standort 

Klima gering (I): Fläche ohne kleinklimatische Bedeutung 

Landschaftsbild gering (I): ausgeräumte, strukturarme Agrarlandschaft mit Vorbelastung durch 
Gewerbegebiet ĂRied Westñ  

mittel (II): vorhandene Ortsrandeingrünung 

 

Auf Grund der o.g. Schutzgüter weist die Eingriffsfläche eine überwiegend geringe Bedeutung 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild auf. Ausgenommen davon sind die vorhandenen Gehölz-
strukturen. Diese bewirken eine mittlere Bedeutung für Natur und Landschaft. 

5 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND MINIMIERUNG  

5.1 VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMAßNAHMEN 

- Vorauswahl der Fläche erfolgte unter anderem nach dem Kriterium der Anbindung an beste-
hende gewerblich genutzte Flächen, 

- Für die Erschließung des Gebietes werden keine weiteren Flächen benötigt, 

- hochwertige Standorte in Sinne des Naturschutzes sind nicht betroffen, 

- vorhandene und in Anspruch genommene Gehölzstrukturen werden vollumfängliche ersetzt 
und letztlich nach Westen verlagert, 

- auf den festgesetzten Grünflächen entstehen neue Lebensraumtypen und ïfunktionen, 

- die Einbindung ins Landschaftsbild erfolgt durch Eingrünungsmaßnahmen, 

- für die Erholungsvorsorge nutzbare Wegebeziehungen werden nicht beeinträchtigt. 
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6 ERFASSEN DES EINGRIFFS  

 

unmaßstäbliche Darstellung des Eingriffs (Geobasisdaten: © Bayer. Vermessungsverwaltung, www.geodatenbayern.de) 

 

Die Überbauung und Versiegelung von Flächen stellt nach § 14 BNatSchG einen Eingriff in Natur 
und Landschaft dar. Trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleiben, v. a. wegen 
der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und des Bodens unvermeidbare Eingriffe. Diese 
Eingriffe sind auszugleichen. 

Die Ermittlung des Ausgleichserfordernisses erfolgt nach dem Leitfaden des Bayerischen Staats-
ministeriums f¿r Landesentwicklung und Umweltfragen ĂBauen im Einklang mit Natur und Land-
schaftñ (BAYSTMLU 2003): 

Flächen die nicht überbaut oder neuversiegelt werden (öffentliche Grünflächen, bestehende Stra-
ßen und Wege) werden nicht als Eingriff gewertet.  
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6.1 UMFANG DER ERFORDERLICHEN AUSGLEICHSMAßNAHMEN 

 EINGRIFFSSCHWERE AUSGLEICHSBEDARF 

BEDEUTUNG FÜR NA-
TURHAUSHALT UND 
LANDSCHAFTSBILD 

Typ A 

hoher Versiegelungs- u. Nut-
zungsgrad (GRZ Ò 0,35) 

 

bestehende Verkehrsflä-
chen, geplante Grünflä-
chen 

 kein Eingriff - 

Kategorie I  

Gebiete mit geringer Be-
deutung 

Ackerflächen 

11.350 m² 

A I 

Kompensationsfaktor zwischen 
0,3 und 0,6  

 

Verwendeter Faktor    0,3 

 

 

 

3.405 m² 

Kategorie II 

Gebiete mit mittlerer Be-
deutung 

Ortsrandeingrünung 

1.400 m² 

A II 

Kompensationsfaktor zwischen 
0,8 und 1,0  

 

Verwendeter Faktor    0,8 

 

 

 

1.120 m² 

SUMME  4.525 m² 

 

Für die 3. Änderung des Bebauungsplanes mit der Erweiterung der Gewerbeflächen errechnet sich 
ein Ausgleichsbedarf von 4.525 m². 

7 AUSGLEICHSFLÄCHE 

Die Ausgleichsfläche für die Erweiterung des Gewerbegebietes beträgt 4.525 m² und wird auf dem 
Flurstück 77 Gmkg. Eismannsberg im Geltungsbereich 2 des Bebauungsplanes umgesetzt. Das 
Flurstück 77 bildet als Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft den Teilbereich 2 des 
Bebauungsplanes. 

7.1 LAGE UND KONZEPTIONELLE  ENTWICKLUNG 

Das Flurstück 77 der Gmkg. Eismannsberg befindet sich westlich von Eismannsberg und ist Teil 
des im nordöstlichen Gemeindegebiet von Ried in den Tälchen des Hügellandes zwischen Eis-
mannsberg, Zillenberg und Holzburg verlaufenden Gewässersystems des Badegrabens. Dieser 
entwässert nach Nordwesten und mündet südlich von Bachern in den dortigen Eisenbach. 
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Flächennutzungsplan der Gemeinde Ried 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde stellt die Talsysteme als Flächen für die Landwirtschaft 
mit besonderer Bedeutung für die Ökologie, das Orts- und Landschaftsbild dar. 

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

 

Arten und Biotopschutzprogramm 2007 

Das ABSP des Landkreis Aichach-Friedberg definiert den Eisenbach mit Badegraben als überregi-
onalen Entwicklungsschwerpunkt bzw. Achse für den Fließgewässerverbund. Folgende Ziele und 
Maßnahmen werden für den Raum formuliert. 

Ziele: 

- Redynamisierung der Bäche, Wiederherstellung eines leitbildkonformen Gewässerverlaufes und 
naturnaher Gewässerstrukturen, insbesondere durch Rückbau von Uferbefestigungen 

- Gewährleistung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen im Bereich von Querbauwerken 

- Ausweisung beidseitiger, mindestens 10 m breiter Uferstreifen, Etablierung einer gewässertypi-
schen Ufervegetation, kein Einsatz von Düngemitteln 

- Verzicht auf Bachräumungen 

- Extensivierung der Nutzung in der Bachaue 

- Schaffung extensiv genutzter Verbundkorridore zu den Quellbiotopen 

 

Maßnahmen: 

- Erhalt und Entwicklung vernetzter vielfältiger, naturnaher Feuchtbiotoptypen innerhalb der offe-
nen und halboffenen Bachtäler 

- Etablierung einer extensiven Grünlandnutzung auf bisher intensiv genutzten Nassstandorten 
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- Anlage extensiv genutzter Pufferstreifen entlang von Bächen und Gräben und Etablierung von 
seggenreichen Nasswiesen, feuchten Hochstaudenfluren und Röhrichten 

- Verbesserung der Lebensraumbedingungen in zugehörigen Hangsümpfen und Verhinderung 
von Nährstoffeinträgen 

- Schaffung extensiv genutzter Verbundkorridore zu den Hangsümpfen 

 

Biotopkartierung (2002) 

Innerhalb des Talsystemes befinden sich mehrere Biotopflächen und Biotoptypen. Neben bachbe-
gleitenden Röhrichten, Seggen und Nasswiesen sind auch Hecken und Feldgehölze erfasst. Direkt 
an die Ausgleichsfläche angrenzend und teils auch überlagert befindet sich ein bachbegleitendes 
Röhrichtfeld  mit der Biotopnummer  7632-1015. In der Beschreibung heißt es: "eutrophes, stark 
von Brennnessel durchsetztes Schilfröhricht, das am N-Ende in eine kurze Mädesüß-
Hochstaudenflur übergeht". 

Gewässersystem, Biotopkartierung, Ausgleichsfläche und für weitere Ausgleichsmaßnahmen geeignete Gebiete  

 

Im Südwesten von Eismannsberg wird der Bachlauf durch ein Großseggenried (7732-1112) beglei-
tet.  

Im benachbarten Talraum zwischen Zillenberg und Holzburg sind mehrere Nasswiesen als Bio-
topflächen erfasst. In Richtung Zillenberg folgen weitere bachbegleitende Röhrichte. Südlich von 
Holzburg liegen an dem steilen Ranken zum Badegraben biotopkartierte Eichen- und Buchenbe-
stände mit Quellfluren vor. Nördlich von Eismannsberg sind mehrere Hecken und Feldgehölze 
(7632-0110) dokumentiert. 

Die Bachtäler im Raum Zillenberg, Eismannsberg und Holzburg mit ihren Fließgewässern und 
bachbegleitenden Vegetationen stellen wichtige Verbundachsen für Pflanzen und Tiere dar. Die 












